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Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen / Feuerwehrbezeichnungen 
 
BrSchG  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes  
   Sachsen-Anhalt 
 
MindAusrVO-FF Verordnung über die Mindeststärke und -ausrüstung der 
   Freiwilligen Feuerwehr 
 
FwDV   Feuerwehrdienstvorschrift 
 
AGBF   Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren 
 
DIN   Deutsches Institut für Normung e.V. 
 
DVGW  Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. 
 
VdS   VdS Schadenverhütung GmbH 
 
Kennzeichnung der Feuerwehrfahrzeuge 
 
Bedeutung der Buchstaben innerhalb der Normbezeichnung 
 

Kurzzeichen Bedeutung 
DLK 23/12 Drehleiter mit Korb 
ELW Einsatzleitwagen 
GW-G Gerätewagen … 
KdoW Kommandowagen 
LF 8/6 Löschgruppenfahrzeug 
MTW Mannschaftstransportwagen 
TLF 16/25 Tanklöschfahrzeug 
TSF Tragkraftspritzenfahrzeug 
TSF-W … mit Wasserbehälter 

 
Bedeutung der Zahlen innerhalb der Normbezeichnung 
 

Kurzzeichen Bedeutung   
LF 16/12 Nennförderstrom der Feuerlöschpumpe 
  in 100 l/min   
TLF 16/25 Wasservorrat im Löschmittelbehälter 
  in 100 l      
DLK 23/12 Nennrettungshöhe in m   
DLK 23/12 Nennausladung in m   
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Bedeutung der Buchstaben innerhalb der Fahrzeugkennzeichnung von 
Sonderfahrzeugen 
 

Kurzzeichen Bedeutung 
HLF20/16 Hilfeleistungslöschfahrzeug 
KLF Kleinlöschfahrzeug 

 
Erläuterung: Die Kennzeichnung der Feuerwehrfahrzeuge erfolgt auf der Grundlage der 
  zurzeit gültigen DIN-Normen und kann von regionalen Festlegungen abwei-
  chen. 
 
Bedeutung von Funktionsbezeichnungen der Feuerwehrangehörigen und an-
deren Abkürzungen aus dem Feuerwehrtätigkeitsbereich 
 

Abkürzung Funktionsbezeichnung 
VF Verbandsführer 
ZF Zugführer 
GF Gruppenführer 
TrFü Truppführer 
Trm Truppmann 
SprFu Sprechfunker 
EK Einsatzkraft 
AGT Atemschutzgeräteträger 
Ma Maschinist 
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Vorbemerkung 
 
 

Das folgende Dokument wurde durch den Unterzeichner als Vertreter des Auf-
tragnehmers, der Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig, im 
Auftrag der Einheitsgemeinde Möser, im folgenden Gemeinde genannt, 
erstellt. 
 
Die Gemeinde ist als Träger der Freiwilligen Feuerwehr verpflichtet, eine Risi-
koanalyse zu erstellen und den Bedarf für den abwehrenden Brandschutz und 
die Hilfeleistung festzustellen. Am 16.10.2012 wurde in der Sitzung des Ge-
meinderates der Gemeinde Möser der Brandschutzbedarfsplan beschlossen. 
Durch den Gemeinderat wurde festgelegt, dass die Fortschreibung des Feu-
erwehrbedarfsplanes durch ein unabhängiges Ingenieurbüro erfolgen soll. Am 
02.07.2015 wurde die Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig 
mit der Fortschreibung beauftragt. 
 
Auf der Grundlage der durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellten An-
gaben und den Eindrücken der Befahrung aller Feuerwehrstandorte am 
17.09.2015 wird die Risikoanalyse erarbeitet und der Brandschutzbedarf für 
die Gemeinde bestimmt. 
Wenn nicht anders ausgewiesen, bezieht sich die vorliegende Ausarbeitung 
auf den Stand 31.12.2017 (Redaktionsschluss). 
Die Angaben in den Abschnitten A – C wurden durch die Gemeindeverwaltung 
zusammengestellt und vom Unterzeichner lediglich redaktionell bearbeitet. 
 
Mit dem Dokument wird ein Arbeitspapier für die Gemeinde geschaffen, um 
der Anforderung gerecht zu werden, eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhal-
ten. Das Dokument ist fachlich mit der Kommunalaufsicht abzustimmen und 
durch den Gemeinderat zu beschließen. 
 
Es ist nicht Gegenstand der durch den Unterzeichner vorgenommenen Bewer-
tung, die tatsächlich praktische Leistungsbereitschaft der Feuerwehr zu über-
prüfen und die Umsetzung von Anforderungen der zuständigen Unfallkasse 
der Feuerwehr im Detail einzuschätzen. 
 
Entsprechend dem Runderlass wird die Risikoanalyse unter Verwendung des 
vorgegebenen Musters erarbeitet. 
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A. Gemeindestruktur 
1 Allgemeine Informationen 
 
a) Einwohnerzahl:   8.254 Einwohner (Stand: 31.12.2017) 
 
b) Ortsteile: 
 

Ortsteile Einwohner 
Hohenwarthe 1.456 
Körbelitz 435 
Lostau 1.984 
Möser 2.738 
Pietzpuhl 258 
Schermen 1.383 
Gesamt 8.254 

 
c) Ansiedlung im Außenbereich: 
 
• Wochenendhausgeb. Hohenwarthe „Waldschänke“ 
• Altes Dorf Lostau 
• Wochenendhausgebiet Lostau „Am Weinberg“ 
• Ottohof Möser 
• Alte Ziegelei Lostau 
• Siedlung Schleuse Hohenwarthe 
• Paulshof, Karlshof, Karolinenhof Schermen 
• Bocksmühle, Hubertus Schermen 
• Puhlmühle Körbelitz 
 
Fläche, gesamt: 80,25 km² 
 
Fläche, bebaut: 6,38 km² 
 
davon 
Wohnfläche 4,02 km² 
Industrie- und Gewerbefläche 2,36 km² 
 
d) Waldgebiet: 25,49 km² 
 
e) Landwirtschaftliche Fläche: 31,29 km² 
 
f) Wasserfläche: 3,66 km² 
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2 Verkehrswege 
 
a) Landes- und Kreisstraße: 
 
Landesstraßen 
 

Straße Länge im Gemeindegebiet 
[km] 

L 52 5,20 
Gesamt 5,20 

 
Kreisstraßen 
 

Straße Länge im Gemeindegebiet 
[km] 

K 1214 2,20 
K 1217 2,00 
Gesamt 4,20 

 
b) Bundesstraße: 
 

Straße Länge im Gemeindegebiet 
[km] 

B 1 8,72 
Gesamt 8,72 

 
c) Bundesautobahn (BAB): 
 

BAB Länge im Gemeindegebiet 
[km] 

2 9,40 
Gesamt 9,40 

 
d) BAB- Anschlussstellen: 
 

Ast. Name 
72 Lostau 
73 Burg Zentrum 
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e) Bahn-Strecken:  
 
Magdeburg - Berlin 
 
Es handelt sich um eine zweigleisige, elektrifizierte Strecke. 
An der Strecke befindet sich der Bahnhof Möser. 
Die Streckenlänge im Gemeindegebiet beträgt 2,30 km. 
Es gibt keine schienengleichen Übergänge. 
 
f) Wasserstraße: 
 
• Mittellandkanal mit eine Länge von 3,50 km im Gemeindegebiet; 
• Elbe 
 
g) Flugplatz: 
 
Im Gemeindegebiet gibt es keine Luftverkehrsanlagen. 
 
h) See: 
 

Ortsteile See/ Sonstiges Gewässer 
Hohenwarthe Kiessee 
Körbelitz Dorfteich 

Bäcke 
Lostau Kiessee Fl. 10 

Alte Elbe 
Möser Fenn 

Teich Möserhöhe 
Beeke-Staubecken 

Pietzpuhl Dorfteich 
Burger Teich 
Schwemmpuhl 

Schermen Alte Badeanstalt 
 
i) Sonstige Verkehrsanlagen: 
 

Ortsteile Verkehrsanlage 
Hohenwarthe Doppelsparschleuse 
 Trogbrücke 
 Autobahnbrücke 
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3 Gebäude und Einrichtungen besonderer Art und Nut-
zung oder Gefährdung 

 
a) Gewerbe- und Industriebetriebe ohne besondere Gefahren: 
 
In der Gemeinde gibt es  
 

709 Industrie- und Gewerbebetriebe 
 
ohne besondere Gefährdungen. 
 
Erläuterung: Industrie- und Gewerbebetriebe ohne besondere Gefährdungen sind in der 
  Regel „kleinere“ Objekte, die keine erhöhte Brand- und/oder Explosionsgefahr  
  beinhalten und die im Ereignisfall grundsätzlich mit dem Kräfte und  
  Mittelansatz des Standardereignisses durch die Feuerwehr beherrschbar sind. 
 
 
b) Gewerbe- und Industriebetriebe mit besonderen Gefahren: 
 
• Umspannwerk Körbelitz 
• Reifenlager Vorwerk Körbelitz 
• Tankstelle Möser 
• Autolackiererei Melle 
• Objektmöbel Siebert 
 
Erläuterung: Gewerbe- und Industriebetriebe mit besonderen Gefahren sind Objekte bei 
  denen nutzungsbedingt eine erhöhte Brand- und oder Explosionsgefahr vor- 
  liegt und bei einem Ereignis mit einem erhöhtem Kräfte- und Mittelansatz 
  gegenüber dem Standardereignis zu rechnen ist. 
 
 
c) Sonderbauten nach Landesbauordnung 
 
 aa) Krankenhaus 
 

Lungenklinik Lostau, Regelbetrieb mit 240 Mitarbeitern und 180 Patien-
tenbetten 
 
Das mikrobiologische Labor der Lungenklinik Lostau verfügt über ein 
Labor der Sicherheitsstufe 2 und der Sicherheitsstufe 3.  
Hier werden vor allem Lungenklinik-typische Untersuchungsmaterialien 
jedoch auch andere Materialien aus der Lungenklinik und dem Klinikum 
in den Pfeifferschen Stiftungen untersucht.  
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Im Speziallabor werden neben der Anzucht der Erreger auch die bio-
chemische und DNA-Sonden-Differenzierung sowie die Resistenzbe-
stimmung durchgeführt.  
Ein Feuerwehrplan des Krankenhauses liegt vor.  
Der Erstangriff kann durch die Feuerwehr abgesichert werden. Bei 
Strahlenschutzeinsätzen ist zusätzliches Fachpersonal und Spezial-
technik, hier der Fachdienst ABC des Landkreises Jerichower Land, mit 
hinzuzuziehen. 

 
 bb) Pflegeheim und Altenheim 
 

Ortsteil Benennung Kapazität 
Lostau Seniorenwohnpark „Zur Heide“ 35 WE 
Möser Utes Wohnoase, Pflegeheim 23 Betten 

 
 cc) Schulen / Kindertagesstätten 
 
Schulen 
 

Ortsteil Benennung Anzahl Schüler 
Möser Grundschule 308 
 Sekundarschule 301 

 
Kindertagesstätten 
 

Ortsteil Anzahl Kinder 
Hohenwarthe 90 
Körbelitz 33 
Lostau 98 
Möser/Schermen 185 

 
Hinweis: Die ausgewiesenen Zahlen sind die zugelassenen Kapazitäten der Einrichtungen. 
 

dd) Hochhäuser 
 
In der Gemeinde sind keine Hochhäuser vorhanden. 
 
 ee) Tiefgaragen 
 
In der Gemeinde sind keine Tiefgaragen vorhanden. 
 
 ff) Versammlungsstätten (> 200 Personen) 
 

Ortsteil Benennung max. Personenzahl 
Pietzpuhl Kavalierhaus 200 
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Andere Versammlungsräume (< 200 Personen) 
 

Ortsteil Benennung max. Personenzahl 
Hohenwarthe Info Punkt 40 

Saal (ehem. Dt. Haus) 100 
Ortsfeuerwehr 50 
DRK Jugendclub k. A. 

Körbelitz Ortsfeuerwehr 40 
Heimatstube 35 
Saal „Alter Fritz“ 100 

Lostau Gemeindehaus 50 
Möser Bürgerzentrum 100 

DRK Jugendclub k. A. 
Schermen Gemeindehaus 30 

DRK Jugendclub k. A: 
 
 gg) Hotels / Pensionen (> 12 Betten) 
 

Ortsteil Benennung Anzahl  
Gastplätze/Betten 

Hohenwarthe Hotel „Waldschänke“ 110/30 
 Landhotel „Trogbrücke“ 90/16 
Lostau Landgasthof 80/18 
Möser Landhaus 140/25 
Pietzpuhl Pension „Eichenhof“ 80/20 

 
 hh) Schank- und Speisewirtschaften mit mehr als 40 Sitzplätzen 
 

Ortsteil Benennung Anzahl  
Gastplätze 

Hohenwarthe Bürgerhaus 100 
Möser Biesengrundbreite 80 
Schermen Bocksmühle 50 

 
 ii) Einkaufsmärkte 
 

Ortsteil Objekt 
Lostau Netto-Markt 
Möser Netto-Markt 

Groschen-Markt 
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 jj) sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen 
 
  Kindereinrichtungen 
 

Ortsteil Objekt Anzahl 
Hohenwarthe Kinderheim „Haus Sonnenschein“ 10 
Möser Traumapadagogische Wohngruppe 

„Villa Külzau“ 
8 

 
d) Historische Gebäude und Kulturstätten 
 

Ortsteil Einrichtung 
Hohenwarthe Ev. Kirche 
Körbelitz Ev. Kirche St. Pancratii 
Lostau Ev. Kirche 
Möser Ev.Kirche 

Kath. Kirche 
Pietzpuhl Schloss und Kavalierhaus 
Schermen Ev. Kirche 

 
e) Abgelegene Gebäude und Höfe 
 
Ortsteil Benennung Entfernung [km] Einwohner 
Hohenwarthe Hohenwarther 

Landstraße 2,0 58 

Körbelitz Puhlmühle  6 
Möser „Ottohof“ 1,0 16 
Schermen „Karolinenhof“ 1,8 4 

„Paulshof“ 1,5 3 
„Hubertus“  3 
„Bocksmühle“ 2,5 2 
„Karlshof“ 1,0 53 
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4 Besondere Gefährdungen 
 
a) Überschwemmungsgebiete 
 
siehe Anlage Kartenmaterial 
 
• Mittelwerder Gemarkung Hohenwarthe             ca. 0,91 km² 
• Unterhalb Weinberg Gemarkung Lostau           ca. 0,11 km² 
• Alt Lostau Gemarkung Lostau                            ca. 1,03 km² 
• Lostauer Werder, Gem. Lostau-Hohenwarthe   ca. 1,10 km² 
• Alte Ziegelei, Gemarkung Lostau                       ca. 0,40 km² 
• Gemarkung Lostau                                              ca. 2,83 km² 
• Zuwachs, Gemarkung Lostau                             ca. 2,73 km² 
 
davon bebaut:                                 
 
Alt Lostau, Alte Ziegelei 
 
b) Überschwemmungsgefährdete Gebiete (vgl. Anlage 1) 
 
• Lostau                    ca. 1,5 km² 
• Hohenwarthe         ca. 1,5 km² 
 
davon bebaut: 
 
• Lostau: Kleines Dorf, Lindenstraße, Denkmalplatz 

teilweise Ahornallee; insgesamt    ca. 0,1 km² 
 
c) Einflugbereich von Flughäfen / -plätzen 
 
Die Gemeinde befindet sich nicht in einem Einflugbereich. 
 
d) Ölfernleitungen und Gasfernleitungen 
 
Gasleitung Hohenwarthe       ca. 5 km 
 
e) Munitionsbelastete Gebiete: 
 
• Schießplatz Körbelitz 
• Schießplatz Madel (Gemarkung Pietzpuhl) 
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5 Löschwasserversorgung 
5.1 Löschwasserbereitstellung 
 
Siehe Anlage 2 - Löschwasserkonzeption 
 
Bei der Bereitstellung des Löschwassers bei Ansiedlungen im Außenbereich 
(Einzelobjekte), wie auf den Grundstücken Karlshof, Karolinhof, u. a. wird im 
Einsatzfall der Schlauchanhänger 2000 der Ortsfeuerwehr Körbelitz mitgeführt. 
 
 
5.2 Nicht abgedeckte bebaute Fläche 
 
Siehe Anlage 2 - Löschwasserkonzeption 
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B. Feuerwehrstruktur 
1 Feuerwehr der Gemeinde (Summe aller Feuerwehren) 
1.1 Feuerwehrangehörige insgesamt 
 
Der Freiwilligen Feuerwehr Möser gehören insgesamt 
 

312 Feuerwehrangehörige  
 
an (vgl. Anlage 3.1), davon in 
 
a) Einsatzabteilung: 148 
b) Jugendfeuerwehr: 71 
c) Kinderfeuerwehr: 30 
d) Alters- und Ehrenabteilung: 63 
e) Musikzug:  nicht vorhanden 
f) weitere, sonstige Abteilung: nicht vorhanden 
 
 
1.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der  

Einsatzabteilung 
 
a) Einsatzkräfte: 148 
 davon tagsüber ‚in der Regel’ verfügbar: 30 
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer: 4 / 7 / 20 
 davon tagsüber ‚in der Regel’ verfügbar: 1 / 2 / 6 
c) Maschinisten: 51 
 davon tagsüber ‚in der Regel’ verfügbar: 12 
d) Atemschutzgeräteträger: 32 
 davon tagsüber ‚in der Regel’ verfügbar: 11 
 
 
Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung 
 
a) Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr: 30 
b) Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr  
 sowie Samstag, Sonntag und Feiertag: 86 
 
Hinweis: 
Die angegebenen Werte sind die Gesamtzahl der Feuerwehrangehörigen aller Ortsfeuerweh-
ren (korrigierte Zuarbeit vom 09.11.2018) 
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1.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Gemeinde 
 
a) Löschfahrzeuge: 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Typ Baujahr 
Hohenwarthe Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 1993 
Körbelitz Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 1998 
Lostau Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 2001 
 Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 1995 
Möser Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 1999 
 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 1994 
Pietzpuhl Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 2000 
Schermen Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 1993 

 
 
b) Hubrettungsfahrzeuge: 
 

nicht vorhanden 
 
c) Rüst- und Gerätewagen: 
 

nicht vorhanden 
 
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger: 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Typ Baujahr 
Hohenwarthe Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2006 
 Sonstige FwA  1996 
Körbelitz Schlauchtransportanhänger STA 2000 2006 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2014 
Lostau Sonstige FwA  2014 
 Rettungsboot + Anh. RTB 1 2000 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2013 
Möser Sonstige FwA  2011 
 Schlauchboot + Anh.  2012 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2008 
Pietzpuhl Mannschaftstransportfahrzeug MTF 1994 
Schermen Sonstige FwA  2012 
 Sonstige FwA  2014 
 Tragkraftspritzenanhänger TSA 1967 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2018 
Ohne (GWL) Kommandowagen KdoW 2013 
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1.4 Ausrückebereich 
 
a) Fläche des Ausrückebereiches: 80,24 km² 
 
b) Feuerwehrhäuser: 6 
 
c) Durchschnittliche Ausrückezeit (Gruppe): 5 min 
 
d) Durchschnittliche Eintreffzeit (Gruppe): 6 min 
 
e) nicht abgedeckte Fläche: - 
 
 
1.5 Gemeindekarte mit Feuerwehrhäusern und  

Ausrückebereichen der Ortsfeuerwehren 
 
vgl. Anlage 4 
 
Hinweis: Die Darstellung in der Karte zeigt die theoretische Abdeckung durch die  

Ortsfeuerwehren in der zur Verfügung stehenden Fahrtzeit ( 7 min – 4,7 km 
bei 40 km/h). 

 
 
2 Ortsfeuerwehren 
2.1 Feuerwehrangehörige 
 
Die Übersicht für alle Ortsfeuerwehren ist in der Anlage 3 enthalten. 
 
 
2.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der  

Einsatzab-teilung 
 
Die Übersicht für alle Ortsfeuerwehren ist in der Anlage 3 enthalten. 
 
 
2.2.1 Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung 
 
Die Übersicht für alle Ortsfeuerwehren ist in der Anlage 3 enthalten. 
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2.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr 
 
a) Löschfahrzeuge: 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Typ Baujahr 
Hohenwarthe Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 1993 
Körbelitz Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 1998 
Lostau Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 2001 

Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 1995 
Möser Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 1999 

Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 1994 
Pietzpuhl Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 2000 
Schermen Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 1993 

 
b) Hubrettungsfahrzeuge: 
 

nicht vorhanden 
 
c) Rüst- und Gerätewagen: 
 

nicht vorhanden 
 
d) Sonstige Fahrzeuge und Anhänger: 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Typ Baujahr 
Hohenwarthe Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2006 
 Sonstige FwA  1996 
Körbelitz Schlauchtransportanhänger STA 2000 2006 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2014 
Lostau Sonstige FwA  2014 
 Rettungsboot + Anh. RTB 1 2000 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2013 
Möser Sonstige FwA  2011 
 Schlauchboot + Anh.  2012 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2008 
Pietzpuhl Mannschaftstransportfahrzeug MTF 1994 
Schermen Sonstige FwA  2012 
 Sonstige FwA  2014 
 Tragkraftspritzenanhänger TSA 1967 
 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2018 
Ohne (GWL) Kommandowagen KdoW 2013 
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2.4 Ausrückebereich 
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Fläche des Ausrückebereiches [km²] 10,25 17,00 14,42 5,13 22,09 11,35 
Feuerwehrhäuser 1 1 1 1 1 1 
Durchschnittliche  
Ausrückezeit (Staffel) 5 5 5 5 6 5 

Durchschnittliche  
Eintreffzeit (Staffel) 7 5 7 7 5 5 

 
 
3 Sonstige Angaben zur Gemeinde 
3.1 Einsatzstatistik der Gemeindefeuerwehr 
 

 der letzten 5 Jahre Durchschnitt je Jahr 
Gesamtanzahl Einsätze 236 47,2 
davon:   
Brandeinsätz 99 19,8 
Technische Hilfe 122 24,4 
Tiere und Insekten 3 0,6 
Notfalleinsätze 15 3,0 
Fehlalarme 18 3,6 
Sonstige Einsätze 27 5,4 
davon:   
im Gemeindegebiet 229 45,8 
außerhalb des Gemein-
degebietes 

8 1,6 
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3.2 Nachbarschafts- und überörtliche Hilfe durch Feuerweh-
ren anderer Gemeinden und dem Landkreis 

 
a) Hubrettungsfahrzeug: 
 Burg   DLK 23/12    ca. 25 min 
 
b) Gefahrstoff: 
 Elbe-Parey   GW-Mess   ca. 45 min 
 OT Bergzow   GW-G    ca. 45 min 
 
c) Strahlenschutz: 
 Möckern   ABC-Erkunder  ca. 30min 
 
d) Technische Hilfeleistung: 
 Burg    RW 2    ca. 25 min 
 
e) Löschwasserförderung: 

Magdeburg   SW 2000   ca. 60 min 
 

f) Atemschutz: 
FTZ Burg   GW-A    ca. 60 min 
 

g) Führung: 
Bleibt offen 
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C. Bewertung der Leistungsfähigkeit 
1 Gemeindefeuerwehr 
1.1 Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt? 
1.1.1 Ist die Gemeindefeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit 

von 6 Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der 
Einsatzstelle? 

 
Von 83 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 37 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/5/6 erreicht. 
Von 83 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 32 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/8/9 erreicht. 
 
 
1.1.2 Ist die Gemeindefeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit 

von 18 Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen 
und Feiertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Ein-
satzstelle? 

 
Von 64 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 17 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/5/6 erreicht. 
Von 64 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 42 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/8/9 erreicht. 
 
 
1.2 Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von 

Hubrettungsfahrzeugen erfüllt? 
 
Nein – In der Gemeinde ist kein Hubrettungsfahrzeug vorhanden. 
 
 
2 Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehren 
2.1 Werden die personellen Mindestanforderungen erfüllt? 
2.1.1 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 6 

Uhr bis 18 Uhr innerhalb von zwölf Minuten an der Ein-
satzstelle innerhalb des zugewiesenen Ausrückeberei-
ches? 

 
Ortsfeuerwehr Hohenwarte 
Von 4 Einsätzen im Jahr 2017 wurden bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
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Ortsfeuerwehr Körbelitz 
Von 9 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 6 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/8/9  innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 9 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Lostau 
Von 17 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 9 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 17 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 8 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Möser 
Von 23 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 6 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 23 Einsätzen im Jahr 2010 wurde bei 17 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Pietzpuhl 
Von 15 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Schermen 
Von 15 Einsätzen im Jahr 2014 wurde bei 14 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 15 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 1 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
 
2.1.2 Die Ortsfeuerwehr kam in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr 

im Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Ge-
meindefeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Aus-
rückebereiches zum Einsatz? 

 
Ortsfeuerwehr Hohenwarte 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Körbelitz 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Lostau 
Keine Einsätze 
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Ortsfeuerwehr Möser 
Von 3 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 2 Einsätzen außerhalb des Ausrück-
bereiches die Mannschaftsstärke: 1/8/9 erreicht. 
Von 1 Einsatz im Jahr 2017 wurde bei 1 Einsätzen außerhalb des Ausrückbe-
reiches die Mannschaftsstärke: 1/5/6 erreicht. * 
 
* hier wurde die Autobahn als zugewiesener Ausrückebereich betrachtet 
 
Ortsfeuerwehr Pietzpuhl 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Schermen 
Keine Einsätze 
 
 
2.1.3 Ist die Ortsfeuerwehr an Arbeitstagen in der Zeit von 18 

Uhr bis 6 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Fei-
ertagen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstel-
le innerhalb des zugewiesenen Ausrückebereiches? 

 
Ortsfeuerwehr Hohenwarte 
Von 7 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 4 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 7 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 3 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Körbelitz 
Von 1 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 
1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Lostau 
Von 13 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 8 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/8/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 13 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 5 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
 
Ortsfeuerwehr Möser 
Von 26 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 25 Einsätzen die Mannschaftsstär-
ke: 1/8/9  innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 26 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 1 Einsatz die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
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Ortsfeuerwehr Pietzpuhl 
Von 7 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 2 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Ortsfeuerwehr Schermen 
Von 10 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 5 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/6 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht. 
Von 10 Einsätzen im Jahr 2017 wurde bei 5 Einsätzen die Mannschaftsstärke: 
1/5/9 innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle erreicht 
 
 
2.1.4 Die Ortsfeuerwehr kam in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr 

sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen im 
Rahmen der gleichzeitig alarmierten Kräfte der Gemein-
defeuerwehr außerhalb ihres zugewiesenen Ausrücke-
bereiches zum Einsatz? 

 
Ortsfeuerwehr Hohenwarte 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Körbelitz 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Lostau 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Möser 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Pietzpuhl 
Keine Einsätze 
 
Ortsfeuerwehr Schermen 
Keine Einsätze 
 
 
2.2 Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von 

Hubrettungsfahrzeugen erfüllt? 
 
Gilt für alle Ortsfeuerwehren 
Nein – In der Gemeinde ist kein Hubrettungsfahrzeug vorhanden. 
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D. Individuelle Bewertung des Risikos - Ermittlung des 
Brandschutzbedarfs 

1 Brandeinsätze - einschließlich Löschwasserversorgung 
 
Es ist Aufgabe jeder Gemeinde eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. 
Diese Aufgabe regelt das Brandschutzgesetz als Pflichtaufgabe (vgl. § 2 (2) 
Nr. 1 BSchG). 
 
Um diese Anforderung zu erfüllen, unterhält die Gemeinde eine freiwillige 
Feuerwehr. Diese wird aus den 6 bestehenden Ortsfeuerwehren gebildet. 
 
Was eine leistungsfähige Feuerwehr ist, lässt das Brandschutzgesetz offen. 
Der unbestimmte Rechtsbegriff „leistungsfähige Feuerwehr“ ist rechtsverbind-
lich nicht weiter geregelt. 
 
In den Arbeitshinweisen zur Risikoanalyse (Stand: Juni 2009) des Landes 
werden unter Berücksichtigung sogenannter „Standardszenarien“ Mindestan-
forderungen an die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr abgeleitet. 
 
Grundsätzlich gilt:  
Eine Feuerwehr ist leistungsfähig, wenn sie die „Standardszenarien“ beherr-
schen kann. 
 
Inwieweit eine Feuerwehr darüber hinaus leistungsfähig sein muss, ist wiede-
rum nicht geregelt. 
 
Die Gemeinde als Träger der Feuerwehr bestimmt in diesem Dokument, wel-
chen Leistungsanspruch sie für ihre eigene Feuerwehr festlegt.  
Die Ausrüstung für Einsätze oberhalb der „Standardszenarien“ wird bestimmt 
und bewertet. Für die Bewältigung von Großschadenlagen wird festgelegt, 
welche zusätzliche Technik im eigenen Wirkungskreis vorzuhalten ist. Es ist 
bei solchen Ereignissen gängige Praxis, dass weitere Technik überörtlich zum 
Einsatz gebracht wird. 
 
Um als Feuerwehr die Leistungsfähigkeit zu sichern, muss Folgendes jeder-
zeit erfüllt werden: 
 
• Es müssen ereignisbezogen festgelegte Einsatzmittel vor Ort sein; 
• Die Einsatzmittel müssen mit den erforderlichen und entsprechend ausge-

bildeten Einsatzkräften besetzt sein; 
• Eine definierte Hilfsfrist sollte eingehalten werden. 
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Als Erstes wird der Standardbrand bewertet. 
 

 
 
Bild 1 – Auszug aus den Arbeitshinweisen; Definition Standardbrand 
 
Um dieses Ereignis einsatztaktisch zu beherrschen, ist als Mindestausrüstung 
für die Ersteinsatzmaßnahmen folgendes erforderlich: 
 
• 6 umluftunabhängige Atemschutzgeräte; 
• eine 4- teilige Steckleiter; 
• feuerwehrtechnische Beladung zur Vornahme von 2 C-Rohren im Innenan-

griff. 
 
Mit einem LF kann die Anforderung erfüllt werden. Mit einem TSF-W kann die 
Anforderung in den Ortsfeuerwehren grundsätzlich erfüllt werden, wenn noch 
weitere Einsatzmittel herangeführt werden, die die Mindestausrüstung an der 
Einsatzstelle sicherstellen. 
 
Mit der genannten Ausrüstung werden die Anforderungen aus der MindAusr-
VO-FF erfüllt. Von der Gemeinde muss eine Gruppe zum Einsatz gebracht 
werden können. Die Ortsfeuerwehren müssen eine Staffel zum Einsatz brin-
gen können. Zwei Staffeln sichern den Einsatzgleichwert für eine Gruppe. 
 
Durch die vorhandene Technik kann die beschriebene Mindestanforderung 
von den Ortsfeuerwehren ausrüstungsmäßig abgesichert werden. 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Typ 
Hohenwarthe Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 
Körbelitz Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 
Lostau Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 
Möser Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 
Pietzpuhl Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 
Schermen Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 
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Mit der aktuell vorhandenen Technik ist der Grundschutz bei Brandeinsätzen 
ausrüstungsmäßig abzudecken, wenn bei Ereignissen in Hohenwarthe, Pietz-
puhl und Schermen mit den territorial zuständigen Standorten der Gemeinde 
zeitgleich weitere Technik alarmiert wird. 
 
Während die materiellen Voraussetzungen zur Bekämpfung des Stan-
dardbrandes vorhanden sind, ist die Leistungsfähigkeit personell insbe-
sondere tagsüber an Wochentagen (Mo – Fr) nicht gewährleistet. 
 
Keine Ortsfeuerwehr ist in der Lage, einen Standardbrand selbständig zu be-
kämpfen. Alle Ortsfeuerwehren können tagsüber nicht die erforderliche Min-
destanzahl an Atemschutzgeräteträgern zum Einsatz bringen. Die Ortsfeuer-
wehren Hohenwarte und Pietzpuhl haben keine Führungskräfte. Die Min-
destanzahl an Einsatzkräften wird grundsätzlich nicht sichergestellt. 
 
Es sind Sofortmaßnahmen notwendig, um das aufgezeigte Defizit unverzüglich 
abzustellen. Sofortmaßnahmen können sein: 
 
• Überprüfungen im Personalbestand und mögliche Reaktivierung ggf. vor-

handener inaktiver Feuerwehrangehöriger; 
• verstärkte Mitgliederwerbung in den Ortsfeuerwehren; 
• Gespräche im ortsansässigen Gewerbe zur Freistellung von Feuerwehran-

gehörigen während der Arbeitszeit. 
 
Da die Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr Gemeindeaufgabe ist, 
muss bei Erfolglosigkeit o. a. Maßnahmen und ausbleibender Leistungsfähig-
keit über hauptamtliche Kräfte in der Gemeinde entschieden werden. Dazu 
sind bei Wirksamwerden dieses Sachverhaltes weitere Untersuchungen erfor-
derlich. 
 
 
Brandereignisse oberhalb des Standardbrandes 
 
Insbesondere im Bereich der Gewerbe- und Industriebetriebe mit besonderen 
Gefahren (vgl. A.3.b) und im Sonderbaubereich (vgl. A.3.c) ist es möglich, 
dass sich Brände ereignen können, die größer sind, als der Standardbrand 
(Wohnungsbrand/Zimmerbrand). 
Um solche Brände erfolgreich zu bekämpfen, ist es erforderlich, dass mehrere 
Feuerwehreinheiten der Gemeinde und ggf. darüber hinaus zusammenwirken 
müssen. 
 
Personell und materiell ist die Feuerwehr Möser mit seinen Ortsfeuerwehren 
theoretisch in der Lage, Einsätze oberhalb des „Standardereignisses“ durchzu-
führen. Praktisch ist die Möglichkeit nur außerhalb der dargestellten Tagesein-
satzbereitschaft gegeben. 
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Der Sachverhalt muss in der Alarm- und Ausrückeordnung der Gemeinde be-
rücksichtigt werden. Tagsüber an Wochentagen sind sofort Kräfte und Mittel 
überörtlich von außerhalb einzuplanen. 
 
Um Brandereignisse oberhalb des Standardbrandes zu beherrschen, muss in 
der Gemeinde sichergestellt werden, dass zu jeder Zeit aus den zum Einsatz 
kommenden Kräften und Mitteln zwei Züge gebildet werden können. 
 
Konservativ betrachtet, kann jeder Zug 4 C-Rohre einsetzen, so dass eine 
Brandbekämpfung mit 8 C-Rohren möglich ist. 
 
Da Brandereignisse, die eine Löschintensität > 6 C-Rohre erfordern, sehr sel-
ten auftreten und eher unwahrscheinlich sind, ist mit den vorhandenen Feuer-
wehrstandorten ein größerer Brand grundsätzlich beherrschbar. 
 
Mögliche Defizite zur Sicherstellung der Bildung von Einsatzstrukturen mit 2 
Zügen sind ursächlich durch das Fehlen der erforderlichen Personalbesetzung 
der vorhandenen Einsatztechnik bedingt. 
 
Solange die Einsatzstruktur mit eigenen Kräften nicht durchgängig sicherge-
stellt werden kann, muss in der Alarm- und Ausrückeordnung der Gemeinde 
geregelt sein, wer für diese fehlenden Kräfte planmäßig nachrückt. 
 
Zusätzliche Technik 
 
Um insbesondere die Anforderungen an die Sicherstellung des zweiten Ret-
tungsweges zu gewährleisten, muss in der Gemeinde ein Hubrettungsgerät 
vorgehalten werden. 
 
Der bereits im bestehenden Dokument aufgeführte und beschlossene 
Brandschutzbedarf besteht nach wie vor. 
Die Gebäude ohne zweiten baulichen Rettungsweg sind keine Einzelobjekte 
und der Einsatz vorhandener benachbarter Hubrettungstechnik kann nicht in-
nerhalb einer angemessenen Frist erfolgen.  
Der seit 2012 bestehende Bedarf ist unverzüglich zu realisieren. 
Aus dem bestehenden Sachverhalt ergibt sich, dass bis zur Realisierung des 
Brandschutzbedarfes keine Zustimmung zu Bauvorhaben ohne zweiten 
baulichen Rettungsweg oberhalb der Einsatzgrenze von tragbaren Leitern 
erteilt werden darf (vgl. § 32 (3) BauO LSA). 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Hubrettungsgerät zur Brandbekämpfung 
und als Arbeitsgerät benötigt wird.  
Insbesondere der Einsatz als Arbeitsgerät im Zusammenhang mit der Techni-
schen Hilfeleistung auf dem Wasser ist für die Gemeinde von Bedeutung.  
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Es stehen zu wenige Einsetzpunkte für die Bootstechnik zur Verfügung, die 
bezogen auf die Elbe auch noch sehr vom Wasserstand abhängig sind. Die 
Festlegung von mobilen Einsetzpunkten insbesondere in die künstlichen Ge-
wässer würde eine wesentliche Hilfsfristverkürzung mit sich bringen. 
Die Vorhaltung der Tanklöschfahrzeuge ist mit der Löschwasserkonzeption 
grundsätzlich nachgewiesen. 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Typ 
Lostau Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 
Möser Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 

 
Sie werden als Pufferbehälter oder Pendelfahrzeuge benötigt und sind unter 
Berücksichtigung der Personalsituation in den Ortsfeuerwehren taktisch richtig 
stationiert. Eine weitergehende Bewertung erfolgt im Abschnitt D.6. 
 
Alle Ortsfeuerwehren sind mit einem Mannschaftstransportfahrzeug ausgerüs-
tet. Die Vorhaltung, die gesetzlich nicht geregelt ist, ist zweckmäßig. Es wird 
dadurch sichergestellt, dass Löschfahrzeuge nicht für logistische Zwecke ge-
nutzt werden müssen und die Standorte wegen sicherstellender Fahrten außer 
Betrieb genommen werden. 
 
 
Hilfsfrist 
 
Für das Eintreffen an einem möglichen Einsatzort ist eine Hilfsfrist definiert. 
Diese Hilfsfrist beträgt 12 Minuten und ist die Zeit, die zwischen Alarmierung 
und Eintreffen am Einsatzort verstreichen darf. Ein Rechtsanspruch wird im 
BrSchG ausgeschlossen. 
 
Die Hilfsfrist gilt für die ersteintreffenden Kräfte und Mittel. 
 
Da dieser Ansatz insbesondere die Branderkennungszeit (Zeit der ungehinder-
ten Brandausbreitung) und die Dispositionszeit in der Leitstelle bei der Bewer-
tung nicht berücksichtigt, hat eine längere Hilfsfrist keinen Einfluss auf eine 
mögliche erfolgreiche Rettung von Personen bei einem Brand. 
Aus den zugearbeiteten Daten ist bekannt, dass die Hilfsfrist eingehalten wird 
(vgl. Abs. B.2.4). 
 

Ortsfeuerwehr Hilfsfrist [min] 
Hohenwarthe 12 
Körbelitz 10 
Lostau 12 
Möser 12 
Pietzpuhl 11 
Schermen 10 
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Eine wesentliche Voraussetzung für wirksame Löscharbeiten ist eine ausrei-
chende Löschwasserversorgung. Diese ist durch die Gemeinde sicherzu-
stellen. Die Anforderung begründet sich auf der Grundlage § 2 (2) Ziffer 1 
BrSchG. Darin heißt es: 
 
§ 2 Aufgaben der Gemeinden 
(2) Die Gemeinden haben dazu insbesondere 
1. …, sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tragen. 
 

Um die Anforderung an die Löschwasserversorgung hinsichtlich der bereitzu-
stellenden Löschwassermenge im Bereich des Grundschutzes zu quantifizie-
ren, steht derzeit nur das Arbeitsblatt des DVGW W 405 – Bereitstellung 
von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung zur Ver-
fügung. Die erforderlichen Löschwassermengen für den Grundschutz sind in 
der Tabelle 1 dieses Arbeitsblattes ausgewiesen. 
 

Bauliche Nutzung 
nach § 17 der 
Baunutzungs-

verordnung 

reine Wohngebiete 
(WR) 

allgem. Wohngebiete 
(WA) 

besondere Wohnge-
biete (WB) 

Mischgebiete (MI) 
Dorfgebiete (MD) 

Gewerbegebiete 
(GE) 

Industrie- 
gebiete 

(GI) 
 Kerngebiete 

(MK) 

Zahl der Vollge-
schosse (N) N ≤ 3 N > 3 N ≤ 3 N = 1 N > 1 - 

Geschossflächenzahl 
(GFZ) 

0,3 ≤ GFZ 
≤ 0,7 

0,7 < GFZ 
≤ 1,2 

0,3 ≤ GFZ 
≤ 0,7 

0,7 < GFZ 
≤ 1 

1 < GFZ 
≤ 2,4 - 

Baumassenzahl 
(BMZ) - - - - - BMZ ≤ 9 

 
Löschwasserbedarf 
bei unterschiedlicher 
Gefahr der Brandaus- 
Breitung *) 

m³ / h m³ / h m³ / h m³ / h m³ / h m³ / h 

klein 48 96 48 96 96 
mittel 96 96 96 96 192 
groß 96 192 96 192 192 

 
*) Gefahr der Brand-
ausbreitung 

überwiegende Bauart 

klein feuerbeständige, hochfeuerhemmende oder feuerhemmende Umfassungen, 
harte Bedachungen 

mittel Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend, harte Beda-
chungen oder 
Umfassungen feuerbeständig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen  

groß Umfassungen nicht feuerbeständig oder nicht feuerhemmend; 
weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert). 
stark behinderte Zugänglichkeit, Häufung von Feuerbrücken usw. 

 
Tabelle 1 - Richtwerte für den Löschwasserbedarf 

Quelle: DVGW W 405 
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Für die Gemeinde ergeben sich grundsätzlich zwei Löschwassermengen 
 

48 m³/h (800 l/min); 
96 m³/h (1.600 l/min), 

 
die für die Dauer von zwei Stunden bereitzustellen sind. Die genaue Menge ist 
in Abhängigkeit von der Bebauung und der Nutzung festzulegen. 
 
Für die abgelegene Bebauung (Ansiedlungen von 2 bis 10 Anwesen) gilt un-
geachtet der Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung die Anforderung 
von  
 

48 m³/h (800 l/min) 
 

für die Dauer von zwei Stunden. 
 
Aufgrund der Bebauung und der Gefahr der Brandausbreitung ist im überwie-
genden Gemeindegebiet eine Löschwassermenge von 
 

48 m³/h (800 l/min) 
 

bereitzustellen. 
 
Bereitzustellende Löschwassermengen > 96 m³/h (z. B. Industriebauten) sind 
nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde. Es gibt keine ausgewiesenen 
Industriegebiete. 
 
Die Löschwasserbereitstellung wurde in der 2011 erarbeiteten Löschwasser-
konzeption (vgl. Anlage 1) bewertet und später (09/2017) aktualisiert (vgl. An-
lage 3). 
 
Aufgrund der vorliegenden Daten ist eine aktuelle Bewertung und abschlie-
ßende Beurteilung der Löschwasserbereitstellung durch die Gemeinde nicht 
möglich.  
 
Grundsätzlich kann anhand der vorliegenden Informationen Folgendes einge-
schätzt werden: 
 
Hohenwarthe 
 
In Hohenwarthe stehen 56 Hydranten zur Wasserentnahme aus dem öffentli-
chen Trinkwassernetz zur Verfügung. 28 dieser Hydranten sind für eine Was-
serentnahme durch die Feuerwehr geeignet (Ausfluss > 24 m³/h). Nur 15 Hyd-
ranten liefern mindestens 48 m³/h Löschwasser. 
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Es ist davon auszugehen, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung 
nur eingeschränkt sichergestellt ist. 
 
In der Alarm- und Ausrückeordnung ist zu regeln, dass grundsätzlich alle 
Tanklöschfahrzeuge der Gemeinde mit zu alarmieren sind. Über weitere Kräfte 
und Mittel hat der Einsatzleiter unter Beachtung der konkreten Lage zu ent-
scheiden. 
 
Die Löschwasserkonzeption ist zu überprüfen und fortzuschreiben. 
 
Körbelitz 
 
In Körbelitz stehen 22 Hydranten zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz zur Verfügung. Alle dieser Hydranten sind für eine Was-
serentnahme durch die Feuerwehr geeignet (Ausfluss > 24 m³/h). Außer 4 
Hydranten, liefern alle mindestens 48 m³/h Löschwasser. 
 
Aufgezeigte Defizite müssen im Pufferbetrieb und durch Wasserversorgung 
über lange Wegstrecke ausgeglichen werden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Grundversorgung an Löschwasser  im be-
bauten Gebiet im Wesentlichen über Hydranten des öffentlichen Trinkwasser-
netzes sichergestellt ist. 
 
In der Alarm- und Ausrückeordnung ist zu regeln, dass bei bekannten Standor-
ten mit Defiziten in der Löschwasserbereitstellung alle Tanklöschfahrzeuge der 
Gemeinde mit zu alarmieren sind. Über weitere Kräfte und Mittel hat der Ein-
satzleiter unter Beachtung der konkreten Lage zu entscheiden. 
 
Die Löschwasserkonzeption ist zu überprüfen und fortzuschreiben. 
 
Lostau 
 
In Lostau stehen 92 Hydranten zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz zur Verfügung. Nur 23 Hydranten liefern nachgewiesen min-
destens 48 m³/h Löschwasser. Für die überwiegende Anzahl der Hydranten 
liegen keine quantifizierten Ausflussmengenangaben vor. 
 
Es ist davon auszugehen, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung 
nur eingeschränkt sichergestellt ist. 
 
In der Alarm- und Ausrückeordnung ist zu regeln, dass grundsätzlich alle 
Tanklöschfahrzeuge der Gemeinde mit zu alarmieren sind. Über weitere Kräfte 
und Mittel hat der Einsatzleiter unter Beachtung der konkreten Lage zu ent-
scheiden. 
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Die Löschwasserkonzeption ist zu überprüfen und fortzuschreiben. 
 
Möser 
 
In Möser stehen 81 Hydranten zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz zur Verfügung. Nur 8 der ausgewiesenen Hydranten haben 
eine ausreichende Ausflussmenge (mind. 48 m³/h). Alle gemessenen Hydran-
ten sind für die Feuerwehr nutzbar (> 24 m³/h). 
 
Es ist davon auszugehen, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung 
nur eingeschränkt sichergestellt ist. 
 
In der Alarm- und Ausrückeordnung ist zu regeln, dass grundsätzlich alle 
Tanklöschfahrzeuge der Gemeinde mit zu alarmieren sind. Über weitere Kräfte 
und Mittel hat der Einsatzleiter unter Beachtung der konkreten Lage zu ent-
scheiden. 
 
Die Löschwasserkonzeption ist zu überprüfen und fortzuschreiben. 
 
Pietzpuhl 
 
In Pietzpuhl stehen 17 Hydranten zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz zur Verfügung. Nur 2 der ausgewiesenen Hydranten haben 
eine ausreichende Ausflussmenge (mind. 48 m³/h). Alle gemessenen Hydran-
ten sind für die Feuerwehr nutzbar (> 24 m³/h). 
 
Es ist davon auszugehen, dass eine ausreichende Löschwasserversorgung 
nur eingeschränkt sichergestellt ist. 
In der Alarm- und Ausrückeordnung ist zu regeln, dass grundsätzlich alle 
Tanklöschfahrzeuge der Gemeinde mit zu alarmieren sind. Über weitere Kräfte 
und Mittel hat der Einsatzleiter unter Beachtung der konkreten Lage zu ent-
scheiden. 
 
Die Löschwasserkonzeption ist zu überprüfen und fortzuschreiben. 
 
Schermen 
 
In Schermen stehen 65 Hydranten zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz zur Verfügung. 
 
Da keine Ausflussmengenangaben zur Verfügung stehen, ist eine Bewertung 
hinsichtlich der ausreichenden Löschwasserbereitstellung nicht möglich. 
 
Als Sofortmaßnahme sind die Ausflussmengen beim zuständigen Wasserver-
sorger abzufordern.   
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Bis zur Bereitstellung der Daten ist davon auszugehen, dass eine ausreichen-
de Löschwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nicht ge-
währleistet ist. 
 
Es sind alle Tanklöschfahrzeuge der Gemeinde unabhängig vom gemeldeten 
Brandereignis sofort mit zu alarmieren. Über weitere Kräfte und Mittel hat der 
Einsatzleiter unter Beachtung der konkreten Lage zu entscheiden. 
 
Die Löschwasserkonzeption ist fortzuschreiben. 
 
Auf der Grundlage der Aussagen zur Aktualisierung der Löschwasserkonzep-
tion kann eingeschätzt werden, dass ein Teil der formulierten Maßnahmen aus 
der Löschwasserkonzeption umgesetzt wurden. Grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass eine Verbesserung der Löschwasserbereitstellung stattgefun-
den hat. Eine nähere Bestimmung des Grades der Verbesserung ist bedingt 
durch die fehlenden quantitativen Angaben zu den ausgeführten Maßnahmen 
nicht möglich. 
 
Die vorzunehmende Fortschreibung der Löschwasserkonzeption ist insbeson-
dere unter dem Augenmerk der quantitativen Sicherstellung von ausreichend 
Löschwasser vorzunehmen. Weiterhin sind Übersichtsdarstellungen auf ge-
eignetem Kartenmaterial zu erstellen, die die Löschwasserbereitstellung und 
die vorhandenen Defizite verdeutlicht. 
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2 Technische Hilfeleistung 
 
Neben der Brandbekämpfung ist die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei 
Notständen eine zweite Aufgabe der Gemeinde in ihrem Wirkungskreis. Diese 
Aufgabe der Gemeinde ist ebenfalls durch die zu unterhaltende leistungsfähi-
ge Feuerwehr abzuarbeiten. 
 
Die Standardhilfeleistung ist wie folgt definiert: 
 

 
 
Bild 2 – Auszug aus den Arbeitshinweisen; Definition Standardhilfeleistung 
 
Die Mindestausrüstung für die Durchführung der ersten drei Phasen des Ret-
tungsgrundsatzes wird mit der Technik für das Standardbrandereignis mitge-
führt. 
 
Wie beim Standardbrand werden auch bei der Standardhilfeleistung weitere 
Kräfte nachrücken. Diese Kräfte müssen folgende Mindestausstattung für die 
Standardhilfeleistung vor Ort bringen: 
 
• Hydraulisches Rettungsgerät (Pumpenaggregat, Spreizer, Schneider, Ret-

tungszylinder, weitere Zubehörteile); 
• Trennschleifmaschine; 
• Stromerzeuger. 
 
Diese erforderliche Technik ist auf folgenden Fahrzeugen untergebracht: 
 

Ortsfeuerwehr Fahrzeug Gerät 
Lostau TLF 16/24 Hydr. Rettungsgerät/2018 

Rettungszylinder/2018 
Möser LF 16/12 Hydr. Rettungsgerät/2017 

Rettungszylinder/2017 
Rettungsplattform 

TLF 16/25 Hydr. Rettungsgerät/1996 
Rettungszylinder/1996 
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Mit 3 vorhandenen Rettungsgeräten ist die Mindestanforderung erfüllt und eine 
Reserve vorhanden. 
 
Zurzeit besteht kein Bedarf weitere Technik vorzuhalten.  
 
Der Ersatz der „alten“ hydraulischen Rettungstechnik ist unter Berücksichti-
gung des technischen Fortschritts zu planen und umzusetzen. 
 
Eine weitere Rettungsplattform soll am Standort Lostau beschafft werden. 
 
Aufgrund der vorhandenen Eisenbahnstrecke besteht ein weiteres zu bewer-
tendes Gefährdungspotential in der Gemeinde. Bedingt durch die vorhandene 
Sicherheitstechnik im Eisenbahnbetrieb und dem Fehlen schienengleicher 
Übergänge ist das Risiko eines Bahnunfalles eher gering.  
Die Anschlussbahnsituation im Bahnhof Möser stellt ein zusätzliches Risiko 
dar. Betriebsbedingt ist ein Bahnunfall eher unwahrscheinlich. 
Die vorhandene Technik für die Hilfeleistung ist für die Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde in Verbindung mit dem Runderlass - Einsatzrichtlinie Eisenbahn 
vom 14.11.2011 ausreichend. 
 
 
Der Brandschutzbedarf hinsichtlich der Wasserrettung bleibt unverändert. 
 
Für die Aufgaben der technischen Hilfe auf dem Wasser stehen ein Ret-
tungsboot und ein Schlauchboot zur Verfügung. Die vorhandene Ausrüstung 
sichert, dass ein qualitativer Wasserrettungseinsatz durchgeführt werden 
kann. Die planmäßige Ersatzbeschaffung ist einzuplanen. 
 
Da die Einsatzorte der Wasserrettung/ Eisrettung nicht bzw. nur eingeschränkt 
über öffentliche Verkehrswege auf dem Land erreichbar sind und eine Notfall-
rettung nicht zum Aufgabenbereich der Feuerwehr gehört, wird die Hilfsfrist für 
Hilfeleistungen auf dem Wasser mit 45 Minuten festgelegt. Ein Rechtsan-
spruch ist ebenfalls (vgl. BSchG) ausgeschlossen. 
 
 
3 Gefahrstoffeinsätze 
 
Aufgrund der im Gemeindegebiet vorhandenen Betriebe und Einrichtungen, 
die nicht nur in Kleinst- und Kleinmengen mit Gefahrstoffen arbeiten, sowie 
dem vorhandenen Gefahrguttransport auf der Straße und der Schiene ist ein 
Gefahrstoffeinsatz wahrscheinlich. 
 
Die Feuerwehr handelt auf der Grundlage der FwDV unter Anwendung der 
GAMS-Regel (Gefahr erkennen; Absperren; Menschenrettung durchführen; 
Spezialkräfte alarmieren). 
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Für Gefahrstoffeinsätze wird der Gefahrgutzug des Landkreises über die Leit-
stelle alarmiert. 
 
 
4 Strahlenschutzeinsätze 
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen sind im Gemeindegebiet 
keine permanenten Strahlungsquellen in Betrieben und Einrichtungen vorhan-
den. 
 
Ein Ereignis im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist nicht auszuschließen, 
aber im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit anderer Ereignisse höchst unwahr-
scheinlich. 
 
Aufgrund der sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit eines Strahlenschutzun-
falles, ist es nicht erforderlich, Sonderfahrzeuge und -technik im Gemeindege-
biet vorzuhalten. 
Für Strahlenschutzeinsätze wird der Gefahrgutzug des Landkreises über die 
Leitstelle alarmiert. 
 
 
5 Fahrzeugausstattung für den überörtlichen Einsatz 
5.1 Folgende Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde sind vom 

Landkreis in der Feuerwehrbereitschaft für den überört-
lichen Einsatz eingeplant: 

 
Es sind keine Fahrzeuge der Gemeinde  überörtlich verplant. 
 
 
5.2 Fahrzeuge für mehrere Gemeinden aufgrund der inter-

kommunalen Zusammenarbeit 
 
Solche Fahrzeuge sind in der Gemeinde und benachbarten Gemeinden nicht 
vorhanden. 
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6 Fahrzeugkonzeption – Zusammenfassung 
 
In der folgenden Betrachtung werden nur die Fahrzeuge, die im Verantwor-
tungsbereich der Gemeinde einer Beschaffung unterliegen, bewertet. 
 
In der Gemeinde sind folgende gemeindeeigene Lösch- und Sonderfahrzeuge 
vorhanden: 
 

Ortsfeuerwehr Typ Baujahr 
 KdoW 2013 
Hohenwarthe TSF-W 1993 

MTF 2006 
Körbelitz LF 8/6 1998 

MTF 2014 
Lostau LF 8/6 2001 

TLF 16/24 1995 
MTF 2013 

Möser LF 16/12 1999 
TLF 16/25 1994 
MTF 2008 

Pietzpuhl TSF-W 2000 
MTF 1994 

Schermen TSF-W 1993 
MTF 2018 

 
Entwicklung des Fahrzeugbestandes bis 2023 (Laufzeit dieser Risikoana-
lyse) 
 
Die Bewertung der Entwicklung des Fahrzeugbestandes erfolgt unter Beach-
tung der folgenden Kriterien: 
 
Aufgrund der Regelungen des Landes Sachsen-Anhalt ergibt sich gemäß 
Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen 
Verbindlichkeiten folgende theoretische Nutzungsdauer für Feuerwehrfahr-
zeuge. Diese sind: 
 

Fahrzeugart Nutzungsdauer 
in Jahren 

ELW 8 – 12 
Kdow 6 - 8 
Lkw 8 - 10 

MTW 8 - 10 
Boote 6 - 12 
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Diese angegebenen theoretischen Nutzungsdauern entsprechen nicht der üb-
lichen Praxis. 
 
Für die Nutzungsdauer von Lösch- und Sonderfahrzeugen wird bei der 
perspektivischen Fahrzeugplanung durch den Unterzeichner von bis zu 30 
Jahren als maximale Nutzungsdauer ausgegangen. Nach dieser Zeit ist der 
technische und moralische Verschleiß so groß, dass eine Ersatzbeschaffung 
gerechtfertigt ist. Für andere Fahrzeuge (z. B. MTW) wird von einer bis zu 20-
jährigen Nutzungsdauer ausgegangen. Die Nutzung des KdoW sollte auf-
grund der wesentlich höheren Laufleistung in Übereinstímmung mit der theore-
tischen Nutzungsdauer geplant werden. 
Grundsätzlich basieren die angegebenen Werte auf Erfahrungswerten des Un-
terzeichners und sind aufgrund der Dauer als Obergrenze anzusehen. 
 
Unabhängig vom getroffenen Ansatz für die perspektivische Fahrzeug-
planung ist jederzeit davon auszugehen, dass aufgrund außerplanmäßi-
ger Ausfälle Anpassungen erforderlich werden können und sofortiger 
Handlungsbedarf entsteht. 
 
Grundsätzlich ist für Standardereignisse zunächst in jeder Ortsfeuerwehr min-
destens ein Löschfahrzeug mit Staffelbesatzung vorzuhalten (vgl. Abs. D.1 
und § 2 (2) MindAusrVO-FF). Unter Berücksichtigung der Anforderung für die 
Gemeinde, eine Gruppe ist zum Einsatz zu bringen, ist mindestens ein LF vor-
zuhalten oder es sind zwei TSF gemeinsam zum Einsatz zu bringen, um den 
Gruppengleichwert zu haben. 
 
Unter Berücksichtigung des heutigen Standes der Technik ergibt sich als 
Grundausstattung für jede Ortsfeuerwehr mindestens 1 TSF-W oder 1 LF 10 
(früher LF 10/6 als kleinstes genormtes Löschgruppenfahrzeug). 
 
In der Gemeinde sind folgende Fahrzeuge vorhanden, für die sich unter Be-
rücksichtigung der o. a. Kriterien folgende theoretische Nutzungsdauern erge-
ben: 
 

Ortsfeuerwehr Typ Baujahr theoretische  
Nutzungsdauer 

 KdoW 2013 2021 
Hohenwarthe TSF-W 1993 2023 

MTF 2006 2026 
Körbelitz LF 8/6 1998 2028 

MTF 2014 2034 
Lostau LF 8/6 2001 2031 

TLF 16/24 1995 2025 
MTF 2013 2033 
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Ortsfeuerwehr Typ Baujahr theoretische  
Nutzungsdauer 

Möser LF 16/12 1999 2029 
TLF 16/25 1994 2024 
MTF 2008 2028 

Pietzpuhl TSF-W 2000 2030 
MTF 1994 2014 

Schermen TSF-W 1993 2023 
MTF 2018 2038 

 
Theoretischer Ersatzbeschaffungsbedarf für Löschfahrzeuge besteht in Ho-
henwarthe und Schermen am Ende des Beurteilungszeitraumes.  
 
Planmäßiger Bedarf besteht im Beurteilungszeitraum, den KdoW des Gemein-
dewehrleiters und das MTF der Ortsfeuerwehr Pietzpuhl Ersatz zu beschaffen. 
 
Unabhängig von den o. a. Darstellungen besteht der Brandschutzbedarf 
der Beschaffung eines Hubrettungsgerätes. Diese Beschaffung ist zu 
planen und umzusetzen. 
 
Unabhängig von der beauftragten Erstellung der Risikoanalyse wurde durch 
die Gemeinde gemeinsam mit der Gemeindewehrleitung ein Fahrzeugkonzept 
erstellt (vgl. Anlage 5). 
 
Aus Sicht des Unterzeichners ist dieses Fahrzeugkonzept in Verbindung mit 
den vorangegangenen Ausführungen bezogen auf den Beurteilungszeitraum 
grundsätzlich in Übereinstimmung. 
 
Beschaffungspriorität hat das Hubrettungsfahrzeug. 
 
Die Beschaffungen für Hohenwarthe, Schermen und Pietzpuhl sowie den Ge-
meindewehrleiter werden realisiert.  
Die teilweise an Fahrzeugumsetzungen geknüpften geplanten Beschaffungs-
maßnahmen sind nachvollziehbar und insbesondere unter Berücksichtigung 
der personellen Voraussetzungen in den Feuerwehren nachvollziehbar. 
 
Die Erhöhung des Einsatzwertes (Neubeschaffung von HLF 20; Außerbetrieb-
setzung von TSF-W) entspricht dem Erfordernis. Insbesondere aus der Sicht 
des vorhandenen Risikos Bundesautobahn. 
 
Die Beschaffung eines VRW und die vorgezogene Ersatzbeschaffung eines 
TLF für Möser sind unter Berücksichtigung des benannten Risikos und der 
personellen Situation insbesondere am Tage gerechtfertigt und verbessert die 
Löschwasserbereitstellung aufgrund der bestehenden Defizite. 
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7 Personalkonzeption – Zusammenfassung 
 
In diesem Abschnitt wird die Personalsituation unter Berücksichtigung der vor-
handenen Ist-Struktur bewertet. Es wird davon ausgegangen, dass bis zur 
planmäßigen Fortschreibung 2023 keine grundsätzlichen strukturellen Verän-
derungen wirksam werden.  
 
Ausgangspunkt für die Bewertung des Personals ist alte MindAusrVO-FF vom 
09.09.1996. Auf der Grundlage dieser Verordnung waren die Feuerwehren der 
Gemeinde 
 

Feuerwehren mit Grundausstattung 
oder  

Feuerwehren mit Stützpunktausstattung. 
 
Die Einsatzstärke wurde mit jeweils einer Staffel (1/5) und einer Gruppe (1/8)   
angegeben. Die Mindeststärke der Feuerwehr wurde mit 18 bzw. 27 aktiven 
Mitgliedern festgelegt. Dies entsprach einer dreifachen Besetzung der Funkti-
onen. 
 
Auf der Grundlage der jetzt gültigen MindAusrVO-FF gibt es diese Unterschei-
dung nicht mehr. Vorgegeben wird, eine Ortsfeuerwehr muss eine Einsatzstär-
ke mindestens einer Staffel und die Gemeinde mindestens einer Gruppe ha-
ben. Die Anzahl der vorzuhaltenden Kräfte (Mindeststärke) ist nicht mehr ge-
regelt. In der MindAusrVO-FF ist die Anzahl der zu besetzenden Funktionen 
aus der Risikoanalyse zu ermitteln. Die Besetzung der Funktionen bleibt offen. 
 
Aus der Sicht des Unterzeichners wird für die weitere Bewertung der Feuer-
wehren davon ausgegangen, dass die zu besetzenden Funktionen mindestens 
doppelt als unterste Grenze abgesichert werden müssen. Diese Aussage wird 
aus der Kenntnis der Herangehensweise anderer Bundesländer an die Brand-
schutzbedarfsbestimmung getroffen. 
 
Jede Ortsfeuerwehr benötigt mindestens 
 
• zwei Führungskräfte mit mindestens einer Gruppenführerqualifikation; 
• zwei Maschinisten; 
• vier Truppführer; 
• vier Truppmänner. 
 
Für die Brandbekämpfung müssen mindestens 8 ASGT zur Verfügung ste-
hen. 
 
Dieses Personal ist die Untergrenze für die Leistungsfähigkeit einer Orts-
feuerwehr. 
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Erfahrungswerte belegen, dass für eine ständige Leistungsfähigkeit mindes-
tens eine 3-fache Besetzung der Funktionen notwendig ist. 
 
Die o. a. Aussage gilt für ein Staffelfahrzeug und muss für andere Fahrzeuge 
entsprechend angepasst werden.  
 
Mit folgenden Ansätzen für eine Mindeststärke ist zu arbeiten: 
 
Fahrzeug FK ¹) Ma Trf Trm ASGT 
LF / HLF 2 2 6 8 ²) 8 
StLF oder  
TSF-W 

2 2 4 4 8 

DLK 2 2    
 
¹) - Bei der Besetzung von Fahrzeugen wird davon ausgegangen, dass eine selbständig han-

delnde Einheit immer von einer Führungskraft (FK) mit mindestens Gruppenführerqualifi-
kation (GF) geführt wird. 

²) - Die Aufstellung der Truppmänner bei Löschgruppenfahrzeugen geht davon aus, dass es 
sich um die Truppmänner der drei Trupps (Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupp) sowie 
den Melder handelt. Diese Aussage trifft für alle weiteren Tabellen zu. 

 
Bevor eine Betrachtung der einzelnen Ortsfeuerwehren vorgenommen wird, 
folgende Empfehlung: 
 
Es wird empfohlen, für alle Ortsfeuerwehren eine Personalentwicklungs-
konzeption zu erarbeiten. 
 
Schwerpunkte bei der Erstellung zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr müssen sein: 
 
• Qualifikation (vorhandene / Zielfestlegung); 
• Zeitpunkt des theoretischen Ausscheidens aus dem aktiven Feuerwehr-

dienst; 
• Tagesverfügbarkeit; 
• mögliche Übernahme aus der Jugendfeuerwehr. 
 
Die Personalentwicklungskonzeption muss die allgemeine Mitgliederliste nach 
der Altersstruktur weiter nach den o. a. Bewertungskriterien als Konzeptions-
schwerpunkte untersetzen. 
 
Aufgrund der strukturellen Aussagen (vgl. D.1; Brandereignisse oberhalb des 
Standardbrandes) werden in der Feuerwehr mindestens 4 Zugführer und 2 
Verbandsführer benötigt. 
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Unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes der Ortsteilfeuerwehren (vgl. 
§ 8 (4) BrSchG) ergibt sich für die einzelnen Ortsfeuerwehren folgendes Bild: 
 
Hohenwarthe 
 
 FK Ma Trf Trm ASGT Einsatzkräfte 
TSF-W 2 2 4 4 8 12 
Soll 2 2 4 4 8 12 
Ist 2012 2 5 16 5 18 
Ist 2017 2 7 17 3 19 

 
Erläuterung:  Für alle folgenden Aufstellungen ist in der Spalte GF die Summe aller Füh-
  rungskräfte aufgeführt (VF+ZF+GF laut Anlage 3). Die Spalte Einsatzkräfte ist 
  die Summe aus den Spalten GF und Trf/Trm. MA und ASGT sind absolute 
  Angaben. 
 
Die Ortsfeuerwehr hat insgesamt ausreichend Personal, um die Technik ge-
mäß den Mindestanforderungen zu besetzen. 
Die qualifizierte Besetzung ist nicht sichergestellt. Es stehen nur 3 ASGT zur 
Verfügung. 
 
Es sind aus dem Personalbestand mind. 5 geeignete Feuerwehrangehörige 
als ASGT zu gewinnen und zu qualifizieren. 
 
Die Ortsfeuerwehr ist insgesamt nicht leistungsfähig. 
Die Leistungsfähigkeit am Tag ist nicht gewährleistet (nur 2 Feuerwehrangehö-
rige; keine Führungskraft; nur 1 ASGT). 
 
Körbelitz 
 
 FK Ma Trf Trm ASGT Einsatzkräfte 
LF 8/6 2 2 6 8 8 18 
Soll 2 2 6 8 8 18 
Ist 2012 5 8 17 5 22 
Ist 2017 6 8 16 6 22 

 
Die Ortsfeuerwehr hat insgesamt ausreichend Personal, um die Technik ge-
mäß den Mindestanforderungen zu besetzen. 
Die qualifizierte Besetzung ist nicht sichergestellt. Es stehen nur 6 ASGT zur 
Verfügung. 
 
Es sind aus dem Personalbestand mind. 2 geeignete Feuerwehrangehörige 
als ASGT zu gewinnen und zu qualifizieren. 
 
Die Ortsfeuerwehr ist insgesamt eingeschränkt leistungsfähig. 
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Der selbständige Brandbekämpfungseinsatz ist tagsüber nicht und außerhalb 
der Tageseinsatzbereitschaft eingeschränkt möglich. 
 
Lostau 
 
 FK Ma Trf Trm ASGT Einsatzkräfte 
LF 8/6 2 2 6 8 8 18 
TLF 16/24 2 2  2 4 6 
Soll 4 4 6 10 12 24 
Ist 2012 6 10 24 9 30 
Ist 2017 9 13 28 7 37 

 
Die Ortsfeuerwehr hat insgesamt ausreichend Personal, um die Technik ge-
mäß den Mindestanforderungen zu besetzen. 
Die qualifizierte Besetzung ist nicht sichergestellt. Es stehen nur 7 ASGT zur 
Verfügung. 
 
Es sind aus dem Personalbestand mind. 5 geeignete Feuerwehrangehörige 
als ASGT zu gewinnen und zu qualifizieren. 
 
Die Ortsfeuerwehr ist stark eingeschränkt leistungsfähig. 
 
Die Tageseinsatzbereitschaft ist zahlenmäßig gewährleistet. Der selbständige 
Brandbekämpfungseinsatz ist nicht gewährleistet. Insgesamt besteht eine ein-
geschränkte Leistungsfähigkeit. 
 
Möser 
 
 FK Ma Trf Trm ASGT Einsatzkräfte 
LF 16 2 2 6 8 8 18 
TLF 16/25 2 2 4 4 8 12 
Soll 4 4 10 12 16 30 
Ist 2012 9 12 30 10 39 
Ist 2017 9 10 26 11 35 

 
Die Ortsfeuerwehr hat insgesamt ausreichend Personal, um die Technik ge-
mäß den Mindestanforderungen zu besetzen. 
Die qualifizierte Besetzung ist nicht sichergestellt. Es stehen nur 11 ASGT zur 
Verfügung. 
 
Es sind aus dem Personalbestand mind. 5 geeignete Feuerwehrangehörige 
als ASGT zu gewinnen und zu qualifizieren. 
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Die Ortsfeuerwehr ist eingeschränkt leistungsfähig. Der selbständige Brandbe-
kämpfungseinsatz ist tagsüber nicht sichergestellt. 
 
Pietzpuhl 
 
 FK Ma Trf Trm ASGT Einsatzkräfte 
TSF-W 2 2 4 4 8 12 
Soll 2 2 4 4 8 12 
Ist 2012 1 2 11 4 12 
Ist 2017 2 3 10 0 12 

 
Es steht zwar Personal in ausreichender Zahlenstärke zur Verfügung, aber 
eine qualifizierte Brandbekämpfung ist aufgrund der fehlenden ASGT nicht 
möglich.  
 
Die Ortsfeuerwehr ist aufgrund der fehlenden ASGT nicht leistungsfähig. 
Die Tageseinsatzbereitschaft ist nicht gewährleistet (nur 2 Feuerwehrangehö-
rige, keine Führungskraft und kein ASGT). 
 
Schermen 
 
 FK Ma Trf Trm ASGT Einsatzkräfte 
TSF-W 2 2 4 4 8 12 
Soll 2 2 4 4 8 12 
Ist 2012 2 5 18 4 20 
Ist 2017 3 10 20 5 23 

 
Die Ortsfeuerwehr hat insgesamt ausreichend Personal, um die Technik ge-
mäß den Mindestanforderungen zu besetzen. 
Die qualifizierte Besetzung ist nicht sichergestellt. Es stehen nur 5 ASGT zur 
Verfügung. 
 
Es sind aus dem Personalbestand mind. 3 geeignete Feuerwehrangehörige 
als ASGT zu gewinnen und zu qualifizieren. 
 
Die Ortsfeuerwehr ist eingeschränkt leistungsfähig. 
Die Tageseinsatzbereitschaft ist nicht gewährleistet. Tagsüber stehen nur eine 
Führungskraft und nur 3 Feuerwehrangehörige zur Verfügung. 
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Aufgrund der Defizite im Atemschutz ist die Freiwillige Feuerwehr Möser ins-
gesamt sehr eingeschränkt leistungsfähig. 
Keine Ortsfeuerwehr ist in der Lage einen Atemschutzeinsatz selbsttätig ab-
zuwickeln. 
 
In der Gemeinde besteht ein Qualifikationsbedarf von 28 Atemschutzgeräte-
trägern. An der Minimierung dieses Bedarfes ist offensiv zu arbeiten, denn 
42 % der Einsätze in der Gemeinde sind Brandeinsätze. 
 
Mit 4 qualifizierten Verbandsführern und 7 Zugführern wird der Bedarf an hö-
her qualifizierten Führungskräften gesichert. 
 
Im Zusammenhang mit der erforderlichen Beschaffung eines Hubrettungsfahr-
zeuges besteht Qualifizierungsbedarf für Drehleitermaschinisten. Es sind min-
destens 4 Feuerwehrangehörige zu qualifizieren. 
 
Alle dargestellten Werte basieren auf der Mindestanforderung, die Positionen 
auf den Fahrzeugen doppelt zu besetzen. Um eine ständige Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr zu sichern, wird mindestens eine Dreifachbesetzung benötigt. 
 
 
8 Ausstattungskonzeption - Zusammenfassung 
 
Zur Vorhaltung einer Feuerwehr ist es erforderlich, dass die Gemeinde die 
entsprechenden baulichen Anlagen vorhält. 
 
Die Anforderungen an die Feuerwehrhäuser ergeben sich auf der Grundlage 
der DIN 14 092-1 Feuerwehrhäuser; Planungsgrundlagen (2012-04). 
 
Die DIN beschreibt die Mindestanforderungen, die heute an einen Feuerwehr-
hausneubau bestehen. Diese sind im Wesentlichen: 
• eine beheizbare und ausreichend große Fahrzeughalle; 
• Umkleidemöglichkeiten (mindestens 1,2 m² je Feuerwehrangehörigen); 
• Sanitäranlagen (bis drei Stellplätze min. 1 WC, 2 Urinale, 1 Dusche für Her-

ren und 1 WC und 1 Dusche für Damen); 
• Schulungsraum. 
 
Im Folgenden wird eine grundlegende Bewertung der bestehenden Feuer-
wehrstandorte vorgenommen, um den Brandschutzbedarf zu bestimmen. Wei-
tergehende, tiefgründige  Bewertungen der Bausubstanz erfolgen an dieser 
Stelle nicht. Sie bedürfen einer separaten und baufachlichen Bewertung. 
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Grundsätzlich haben alle Feuerwehrstandorte Bestand und werden auf der o. 
a. Grundlage beurteilt. Ein Anpassungsverlangen bestehender Gebäude ist 
nicht rechtsverbindlich geregelt. 
 
Entsprechend der getroffenen Vorbemerkung stellt sich die Bausubstanz der 
Ortsfeuerwehren wie folgt dar: 
 
Hohenwarthe 
 

 
 
Bild 1 Ansicht Feuerwehrhaus Hohenwarthe 
 
Das Feuerwehrhaus Hohenwarthe ist ein bestehendes Gebäude, das keine 
DIN-Anforderungen erfüllt. 
 
Da die Umkleidemöglichkeiten der Feuerwehrangehörigen in der Fahrzeughal-
le angeordnet sind, ist als Sofortmaßnahme eine Abgasabsaugung nachzu-
rüsten, um den Gesundheitsschutz sicherzustellen. 
 
In Abhängigkeit von der Personalentwicklung ist langfristig ein Neubau zu pla-
nen. 
 
Körbelitz 
 
Das Feuerwehrhaus Körbelitz ist ein bestehendes Gebäude, das keine DIN-
Anforderungen erfüllt. 
 
Die bestehende Fahrzeughalle ist vollkommen überbelegt. 
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Da die Umkleidemöglichkeiten der Feuerwehrangehörigen in der Fahrzeughal-
le angeordnet sind, ist als Sofortmaßnahme eine Abgasabsaugung nachzu-
rüsten, um den Gesundheitsschutz sicherzustellen. 

 
 
Bild 2 Ansicht Feuerwehrhaus Körbelitz 
 

 
 
Bild 3 Blick in die überbelegte Fahrzeughalle in Körbelitz 
 
Für den Standort wird zeitnah eine Lösung zur ordnungsgemäßen Unterbrin-
gung der Technik benötigt. 
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Lostau 
 

 
 
Bild 4 Ansicht Standort Lostau 
 
Das Feuerwehrhaus Lostau ist ein Bestandgebäude. Es ist nicht DIN-gerecht. 
 
Grundsätzlich ist eine Dienstdurchführung ohne wesentliche Einschränkungen 
sichergestellt. 
 
Möser 
 

 
 
Bild 5 Ansicht Feuerwehrhaus Möser 
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Der Standort Möser als Neubau ist nicht vollumfänglich DIN-gerecht (z. B.: Ab-
sauganlage, Tore, Frauenumkleide). 
 
Pietzpuhl 
 

 
 
Bild 6 Ansicht Pietzpuhl 
 
Am Standort Pietzpuhl wurden die Baumaßnahmen abgeschlossen. 
 
Der Ausbau erfüllt im Wesentlichen die Anforderungen der DIN. 
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Schermen 
 

 
 
Bild 7 Ansicht Feuerwehrhaus Schermen 
 
Das Feuerwehrhaus befindet sich in einem Bestandgebäude und erfüllt keine 
DIN-Anforderungen.  
 
Die Fahrzeughalle ist überbelegt. Am Standort fehlt Lagerkapazität. 
 
Da die Umkleidemöglichkeiten der Feuerwehrangehörigen in der Fahrzeughal-
le angeordnet sind, ist als Sofortmaßnahme eine Abgasabsaugung nachzu-
rüsten, um den Gesundheitsschutz sicherzustellen. 
 
 
Für alle Feuerwehrstandorte ist die laufende Unterhaltung haushalttech-
nisch zu sichern. 
 
Die Sofortmaßnahmen müssen unverzüglich umgesetzt werden. 
 
 
Neben den baulichen Anlagen ist auch die Ausrüstung für das Personal si-
cherzustellen. Für den Einsatz unerlässlich ist die persönliche Schutzausrüs-
tung für jeden Feuerwehrangehörigen. 
Die finanziellen Mittel für den laufenden Austausch der persönlichen 
Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen sind jährlich zu planen. 
 
  



BCL

Brandschutz Consult 
Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig 
 
Risikoanalyse / Brandschutzbedarf MÖSER 
1. Fortschreibung 
15-G-0271 
 
Stand: 23.11.2018 

  Seite 54 von 54 

Ein Erfahrungswert belegt einen Bedarf von 2.000,00 € pro Feuerwehran-
gehörigen in fünf Jahren für Ortsfeuerwehren mit hoher Einsatzfrequenz (> 
100 Einsätze im Jahr) und 10 Jahren von Ortsfeuerwehren mit niedriger Ein-
satzfrequenz (< 100 Einsätze im Jahr). 
Für die detaillierte Planung der Ausstattung sind insbesondere die fest-
gelegten Aussonderungsfristen (z. B. Feuerwehrhelm) maßgebend. 
 
Für Ausbildungsveranstaltungen und sonstige dienstliche Tätigkeiten tragen 
die Feuerwehrleute eine Uniform (Dienstbekleidung). Dies dient einerseits 
dem einheitlichen Erscheinungsbild der Feuerwehr, andererseits aber auch 
dafür, die Feuerwehrleute als Amtsperson zu kennzeichnen und eine sichtbare 
Trennung zwischen dienstlichem und privatem Auftreten und Handeln sicher-
zustellen. Derzeit sind nicht alle Kameradinnen und Kameraden mit entspre-
chender Dienstbekleidung ausgestattet. 
Es sind alle Feuerwehrmitglieder mit vollständiger Dienstbekleidung auszustat-
ten. Verschlissene Bekleidung ist regelmäßig zu erneuern. Entsprechende fi-
nanzielle Mittel werden im Haushalt der Gemeinde eingestellt. 
 
Jedes Einsatzfahrzeug muss über ein Funkgerät verfügen, um eine Kommuni-
kation mit der Leitstelle zu ermöglichen. Die Kfz-Funkgeräte und Handsprech-
funkgeräte sind in den letzten Jahren durch Digitalfunkgeräte ersetzt wurden. 
 
Der Austausch der Funktechnik und der dazugehörigen Akkumulatoren ist 
planmäßig zu organisieren und im Haushalt vorzusehen. 
 
Die bisher durchgeführte Alarmierung durch Sirene, digitale Funkmeldeemp-
fänger sowie SMS-Alarmierung hat sich bewährt und ist fortzuführen. Die Sire-
nenstandorte sind zu erhalten und müssen bei Bedarf erweitert oder verändert 
werden. 
 
Leipzig, 23.11.2018 
 
 

 
Rainer Walther 
Dipl.-Ing. für Brandschutz 



 

Anlage 1 
 

Risikoanalyse  
und 

Brandschutzbedarf  
der  

Einheitsgemeinde Möser 
1. Fortschreibung 

 
Landkreis Jerichower Land 

 

 
 
 
 

Überschwemmungsgefährdete 
Gebiete 
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Uberschwemmun s efährdete Gebiete

Kartenmaterial Ortsteile Lostau und Hohenwarthe
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Gemeinde Möser 
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Aktualisierung zum Löschwasserkonzept der Gemeinde Möser 
 
Im Jahr 2011 wurde durch das Ingenieurbüro Spiegler & Sohn GbR ein 
Löschwasserkonzept für die Gemeinde Möser erstellt. 
 
Aus der vorstehenden Konzeption ist ersichtlich, dass an verschiedenen Bereichen 
ein Handlungsbedarf zur Errichtung von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen 
vorhanden ist.  
 
In der Festlegung der Priorität wird auch die Nutzung der vorhandenen Gebäude 
zugrunde gelegt. 
 
1. Sporthalle Schermen 
2. Bürgerzentrum Möser 
3. KITA „MS Piratenclub“  
4. Grundschule Möser 
5. Woltersdorfer Straße Körbelitz 
 
 
Zu 1. Sporthalle Schermen 
 
In der Breiten Straße in Schermen wurde durch den Wasserverband Burg gegenüber 
der Sporthalle ein Unterflurhydrant in die vorhandene Trinkwasserleitung eingebaut. 
 
Auf dem Sportplatz wurde im Oktober 2016 ein Löschwasserbrunnen errichtet. 
 
 
Zu 2. Bürgerzentrum Möser 
 
Im Rudolf-Breitscheid-Weg in Möser wurde 2011 durch die Heidewasser GmbH ein 
Unterflurhydrant eingebaut. 
 
 
Zu 3. KITA „MS Piratenclub“ 
 
Auf dem Gelände der Kita Schermen wurde im Dezember 2012 ein 
Löschwasserbrunnen errichtet. 
 
 
Zu 4. Grundschule Möser 
 
Planungsseitige Betrachtungen sind erfolgt 
 
 
Zu 5. Woltersdorfer Straße, Körbelitz 
 
Der Einbau eines zusätzlichen Hydranten auf der vorhandenen Trinkwasserleitung 
wird im Zuge des Straßenausbaus im Jahr 2012 realisiert. 
 
Seite 1 von 2     
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Zusätzlich wurde im September 2015 ein Löschwasserbrunnen am Ottohof errichtet. 
 
 
 
2016 wurde die Entschlammung des Teiches in der Ortschaft Körbelitz 
vorgenommen. 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hohenwarte 41 19 10 6 6 19 2 0 0 2 0 0 0 7 2 3 1 2 8
Lostau 69 37 15 7 10 37 9 0 3 6 0 1 2 13 2 7 3 9 21
Körbelitz 56 22 10 0 24 22 4 1 1 4 0 0 1 8 2 6 1 4 11
Möser 83 35 21 7 20 35 10 2 3 4 1 1 2 10 3 11 4 10 18
Pietzpuhl 16 12 0 4 0 12 2 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 12
Schermen 47 23 15 6 3 23 3 1 0 2 0 0 1 10 2 5 2 3 16
Gesamt 312 148 71 30 63 148 30 4 7 20 1 2 6 51 12 32 11 30 86

davon in 

Aktuelle Übersicht zu den Feuerwehrangehörigen der Ortsfeuerwehren
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Anlage 3.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hohenwarte 2012 31 18 7 0 6 18 3 0 0 2 0 0 0 5 2 5 1 3 4

2014 35 14 9 12 14 2 0 0 2 7 4 2 5
2017 41 19 10 6 6 19 2 0 0 2 0 0 0 7 2 3 1 2 8

Lostau 2012 50 30 8 0 12 30 4 0 2 4 0 0 2 10 2 9 2 4 8
2014 49 34 9 6 34 6 0 1 5 9 5 6 9
2017 69 37 15 7 10 37 9 0 3 6 0 1 2 13 2 7 3 9 21

Körbelitz 2012 43 22 3 0 18 22 7 0 0 5 0 0 2 8 3 5 1 7 16
2014 61 25 13 23 25 6 1 1 3 5 7 6 16
2017 56 22 10 0 24 22 4 1 1 4 0 0 1 8 2 6 1 4 11

Möser 2012 68 39 15 0 14 39 6 3 1 5 1 0 1 12 8 10 1 6 18
2014 60 44 8 8 44 10 3 2 4 16 14 10 20
2017 83 35 21 7 20 35 10 2 3 4 1 1 2 10 3 11 4 10 18

Pietzpuhl 2012 12 12 0 0 0 12 1 0 0 1 0 0 0 2 1 4 0 1 8
2014 12 12 12 1 0 0 0 3 1 1 11
2017 16 12 0 4 0 12 2 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 12

davon in 

Übersicht zu den Feuerwehrangehörigen der Ortsfeuerwehren - Entwicklung 2012/2014/2017
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davon in 

Schermen 2012 31 20 4 0 7 20 0 0 0 2 0 0 1 5 0 4 0 1 12
2014 42 17 13 12 17 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 10
2017 47 23 15 6 3 23 3 1 0 2 0 0 1 10 2 5 2 3 16
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